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7 8 . Bundesgesetz: Zeitzählungsgesetz
(NR: GP XIV RV 21 AB 83 S. 16. BR: AB 1466 S. 348.)

7 9 . Bundesgesetz: Schaffung eines Ehrenzeichens für Verdienste um die Befreiung Österreichs
(NR: GP XIV RV 39 AB 85 S. 17. BR: AB 1463 S. 348.)

8 0 . Verordnung: Bestimmung des Straßenverlaufes der B 91 Loiblpaß Straße und der B 85
Rosental Straße im Bereich der Gemeinden Köttmannsdorf und Ferlach

78 . Bundesgesetz vom 27. Jänner 1976
über die Zeitzählung (Zeitzählungsgesetz)
Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. (1) Als Normalzeit in der Republik Öster-
reich gilt die Mitteleuropäische Zeit.

(2) Die Mitteleuropäische Zeit ist die Zonen-
zeit, für die die Zeit des 15. Längengrades öst-
lich von Greenwich maßgebend ist.

(3) Als Sommerzeit im Sinne dieses Gesetzes
gilt die gegenüber der Normalzeit um eine
Stunde vorverlegte Stundenzählung.

§ 2. (1) Die Bundesregierung wird ermächtigt,
aus volkswirtschaftlichen Gründen durch Ver-
ordnung den Zeitpunkt der Einführung der
Sommerzeit und der Wiedereinführung der Nor-
malzeit zu bestimmen.

(2) Diese Gründe im Sinne des Abs. 1 sind vor
allem folgende:

a) Einsparung von Energie,

b) Abstimmung mit der Regelung der Stun-
denzählung anderer Staaten,

c) Erzielung eines Erholungsgewinnes der Be-
völkerung Österreichs.

(3) Die Sommerzeit kann innerhalb des Zeit-
raumes zwischen dem 1. März und dem 31. Okto-
ber eingeführt werden.

(4) Die Sommerzeit hat jeweils an einem
Samstag oder Sonntag zu beginnen. An diesem
Tage werden die Uhren von 0 auf 1 Uhr vor-
gestellt.

(5) Die Sommerzeit ist jeweils an einem Sams-
tag oder Sonntag zu beenden. An diesem Tage ist
die Stunde von 23 Uhr bis 24 Uhr doppelt zu
zählen. Die erste dieser doppelt aufscheinenden
Stunden ist als 23 A, 23 A 1 Minute usw. bis
23 A 59 Minuten zu bezeichnen, die zweite als
23 B, 23 B 1 Minute usw. bis 23 B 59 Minuten.

§ 3. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist hinsichtlich des § 2 die Bundesregierung, im
übrigen der Bundesminister für Bauten und
Technik betraut.

Kirchschläger
Kreisky Häuser Bielka Moser
Androsch Leodolter Staribacher Rösch
Broda Lütgendorf Weihs Sinowatz

Lanc Firnberg

79 . Bundesgesetz vom 27. Jänner 1976
über die Schaffung eines Ehrenzeichens für

Verdienste um die Befreiung Österreichs

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. Für Verdienste um die Befreiung der
Republik Österreich von der nationalsozialisti-
schen Gewaltherrschaft wird das Ehrenzeichen
für Verdienste um die Befreiung Österreichs, im
folgenden kurz Befreiungs-Ehrenzeichen genannt,
geschaffen.

§ 2. (1) Es kann Personen verliehen werden,
die sich um die Befreiung der Republik Öster-
reich von der nationalsozialistischen Gewaltherr-
schaft verdient gemacht haben und die die öster-
reichische Staatsbürgerschaft besitzen oder beses-
sen haben.

(2) Das Befreiungs-Ehrenzeichen kann auch
posthum verliehen werden, wenn noch ein naher
Familienangehöriger, wie Ehegatte, Verwandter
in gerader Linie, vorhanden ist, dem diese Aus-
zeichnung übergeben werden kann.

§ 3. Das Befreiungs-Ehrenzeichen verleiht der
Bundespräsident auf Vorschlag der Bundesregie-
rung. Die Bundesregierung hat hiebei auf den
Vorschlag eines aus elf Mitgliedern bestehen-
den Kuratoriums Bedacht zu nehmen.
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§ 4. (1) Der Bundeskanzler, der Bundesminister
für Auswärtige Angelegenheiten, der Bundes-
minister für Inneres, der Bundesminister für
Justiz und der Bundesminister für soziale Ver-
waltung bestellen je ein Mitglied des Kurato-
riums.

(2) Sechs weitere Mitglieder bestellt der Bun-
deskanzler unter Bedachtnahme auf Vorschläge
von Einrichtungen und Organisationen, die die
besonderen Interessen von Personen vertreten,
die im Zusammenhang mit der Befreiung Öster-
reichs Verdienste erworben haben.

(3) Das Kuratorium hat sich eine Geschäfts-
ordnung zu geben.

§ 5. (1) Personen, denen das Befreiungs-
Ehrenzeichen verliehen worden ist, sind berech-
tigt, sich als Besitzer des Befreiungs-Ehrenzeichens
zu bezeichnen und dieses zur Uniform und zur
Zivilkleidung zu tragen. Andere Vorrechte sind
mit dem Besitz des Befreiungs-Ehrenzeichens
nicht verbunden. Das Befreiungs-Ehrenzeichen
geht in das Eigentum des Beliehenen oder der
nach § 2 Abs. 2 in Betracht kommenden Person
über.

(2) Die Präsidentschaftskanzlei hat eine Ur-
kunde über die Verleihung auszustellen.

§ 6. Das Befreiungs-Ehrenzeichen darf von
einer anderen Person als dem Beliehenen weder
in der Öffentlichkeit getragen noch zu Lebzeiten
des Besitzers in das Eigentum anderer Personen
übertragen werden.

§ 7. Das Befreiungs-Ehrenzeichen ist kreisrund,
versilbert und wird an einem Band getragen.
Die näheren Bestimmungen über die Ausstattung
des Befreiungs-Ehrenzeichens, die Art des Tragens
und die Verleihungsurkunde hat die Bundes-
regierung im Verordnungsweg zu erlassen.

§ 8. Von der Verleihung ausgeschlossen sind
Personen, die wegen einer oder mehrerer mit
Vorsatz begangener strafbarer Handlungen zu
einer mehr als einjährigen Freiheitsstrafe rechts-
kräftig verurteilt worden sind, es sei denn, daß
die Verurteilung getilgt worden ist oder daß die
Rechtsfolgen endgültig nachgesehen sind.

§ 9. (1) Die mit der Verleihung des Befreiungs-
Ehrenzeichens verbundenen Kosten sind von
Amts wegen zu tragen.

(2) Die durch dieses Bundesgesetz veranlaßten
Eingaben, Beilagen und Zeugnisse sind von den
Stempel- und Rechtsgebühren, den Bundesver-
waltungsabgaben sowie den Gerichts- und Justiz-
verwaltungsgebühren befreit.

§ 10. Wer den Bestimmungen des § 6 zuwider-
handelt oder das Befreiungs-Ehrenzeichen in
einer seine Bedeutung herabwürdigenden Weise
verwendet, begeht eine Verwaltungsübertretung
und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde, im

örtlichen Wirkungsbereich einer Bundespolizei-
behörde von dieser, mit einer Geldstrafe bis
3000 S, im Fall der Uneinbringlichkeit mit Arrest
bis zu zwei Wochen zu bestrafen.

§ 11. Das Bundesgesetz vom 12. April 1946
über die Schaffung der Österreichischen Befrei-
ungsmedaille, BGBl. Nr. 118, tritt mit dem
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes außer Kraft.

§ 12. Mit der Vollziehung dieses Bundes-
gesetzes ist die Bundesregierung betraut. Die
Vorbereitung von Beschlüssen der Bundesregie-
rung obliegt dem Bundeskanzler.

Kirchschläger
Kreisky Häuser Bielka Moser
Androsch Leodolter Staribacher Rösch
Broda Lütgendorf Weihs Sinowatz

Lanc Firnberg

80. Verordnung des Bundesministers für
Bauten und Technik vom 9. Feber 1976
betreffend die Bestimmung des Straßenver-
laufes der B 91 Loiblpaß Straße und der
B 85 Rosental Straße im Bereich der Ge-

meinden Köttmannsdorf und Ferlach
Auf Grund des § 4 Abs. 1 und 2 des

Bundesstraßengesetzes 1971, BGBl. Nr. 286,
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 239/
1975 wird verordnet:

1. Der Straßenverlauf eines Abschnittes der
B 91 Loiblpaß Straße wird im Bereich der
Gemeinden Köttmannsdorf und Ferlach wie folgt
bestimmt:

Die B 91 Loiblpaß Straße wird von
km 10,76 (alt) bis km 13,35 (alt) auf die
bereits hergestellte und verkehrsübergebene
Straßentrasse umgelegt, welche im Zuge einer
neuen Brücke die Drau überquert und in ge-
streckterer Linienführung verläuft.

2. Der Straßenverlauf eines Abschnittes der
B 85 Rosental Straße wird im Bereich der
Gemeinde Ferlach wie folgt bestimmt:

Die B 85 Rosental Straße wird von der
Einbindung in die alte Trasse der B 91 Loibl-
paß Straße bei deren km 12,75 (alt) über deren
alte Trasse zur Einbindung in die neue Trasse
der B 91 bei deren km 13,35 (alt) verlän-
gert.

3. Gleichzeitig werden die durch die Umlegung
der B 91 Loiblpaß Straße für den Durchzugs-
verkehr entbehrlich gewordenen Straßenteile
mit Ausnahme des unter Z. 2 genannten
Straßenstückes von km 12,75 (alt) bis km 13,35
(alt) als Bundesstraße aufgelassen.

Im einzelnen ist der Verlauf der Straßen-
trassen aus den beim Bundesministerium für
Bauten und Technik, beim Amt der Kärntner
Landesregierung sowie bei den Gemeinden
Köttmannsdorf und Ferlach aufliegenden Plan-
unterlagen (Katastermaßstab 1 : 2880) zu erse-
hen.

Moser


